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TEIL 5 

Kapitel 5.1 

5.1.2.1 a) Der Absatz (ii) und der nachfolgende Absatz bis „einmal angebracht werden“ 

erhalten folgenden Wortlaut: 

„(ii) für jedes in der Umverpackung enthaltene gefährliche Gut mit der UN-
Nummer, der die Buchstaben „UN“ vorangestellt sind wie nach den 
Unterabschnitten 5.2.1.1 und 5.2.1.2 für Versandstücke vorgeschrieben, 
gekennzeichnet, wie nach Abschnitt 5.2.2 für Versandstücke 
vorgeschrieben bezettelt und, sofern dies nach Unterabschnitt 5.2.1.8 für 
Versandstücke vorgeschrieben ist, mit dem Kennzeichen für 

umweltgefährdende Stoffe versehen sein, 

es sei denn, die für alle in der Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter 
repräsentativen UN-Nummern, Gefahrzettel und Kennzeichen für 
umweltgefährdende Stoffe bleiben sichtbar. Ist ein und dieselbe UN-Nummer, 
ein und derselbe Gefahrzettel oder das Kennzeichen für umweltgefährdende 
Stoffe für verschiedene Versandstücke vorgeschrieben, muss diese UN-
Nummer, dieser Gefahrzettel oder dieses Kennzeichen nur einmal angebracht 

werden.“. 

Danach einen Absatzumbruch einfügen, damit ein neuer Absatz entsteht. 

Kapitel 5.2 

Abschnitt 5.2.1 

5.2.1.1 Nach dem ersten Satz einfügen: „Die UN-Nummer und die Buchstaben „UN“ 
müssen eine Zeichenhöhe von mindestens 12 mm haben, ausgenommen an 
Versandstücken mit einem Fassungsraum von höchstens 30 Litern oder einer 
Nettomasse von höchstens 30 kg und ausgenommen an Flaschen mit einem 
mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von höchstens 60 Litern, bei denen die 
Zeichenhöhe mindestens 6 mm betragen muss, und ausgenommen an 
Versandstücken mit einem Fassungsraum von höchstens 5 Litern oder einer 
Nettomasse von höchstens 5 kg, bei denen sie eine angemessene Größe 

aufweisen müssen.“. 

5.2.1.3 Nach „Bergungsverpackungen“ einfügen: „und Bergungsdruckgefäße“. 

5.2.1.8.3 Am Ende folgende Bem. hinzufügen: 
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„Bem. Die Bezettelungsvorschriften des Abschnitts 5.2.2 gelten zusätzlich zu 
den möglicherweise anwendbaren Vorschriften für das Anbringen des 

Kennzeichens für umweltgefährdende Stoffe an Versandstücken.“. 

5.2.1.9.2 erhält folgenden Wortlaut: 

„5.2.1.9.2 Ausrichtungspfeile sind nicht erforderlich an 

a) Außenverpackungen, die Druckgefäße mit Ausnahme von Kryo-Behältern
enthalten;

b) Außenverpackungen, die gefährliche Güter in Innenverpackungen
enthalten, wobei jede einzelne Innenverpackung nicht mehr als 120 ml
enthält, mit einer für die Aufnahme des gesamten flüssigen Inhalts
ausreichenden Menge saugfähigen Materials zwischen den Innen- und
Außenverpackungen;

c) Außenverpackungen, die ansteckungsgefährliche Stoffe der Klasse 6.2 in
Primärgefäßen enthalten, wobei jedes einzelne Primärgefäß nicht mehr als
50 ml enthält;

d) Typ IP-2-, Typ IP-3-, Typ A-, Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-
Versandstücke, die radioaktive Stoffe der Klasse 7 enthalten;

e) Außenverpackungen, die Gegenstände enthalten, die unabhängig von
ihrer Ausrichtung dicht sind (z.B. Alkohol oder Quecksilber in
Thermometern, Druckgaspackungen usw.), oder

f) Außenverpackungen, die gefährliche Güter in dicht verschlossenen
Innenverpackungen enthalten, wobei jede einzelne Innenverpackung nicht
mehr als 500 ml enthält.“.

Abschnitt 5.2.2 

5.2.2.2.1.2 Der erste Absatz erhält folgenden Wortlaut:  

„Flaschen für Gase der Klasse 2 dürfen, soweit dies wegen ihrer Form, ihrer 
Ausrichtung und ihres Befestigungssystems für die Beförderung erforderlich 
ist, mit Gefahrzetteln, die den in diesem Abschnitt beschriebenen 
Gefahrzetteln gleichartig sind, und gegebenenfalls mit dem Kennzeichen für 
umweltgefährdende Stoffe versehen sein, deren (dessen) Abmessungen 
entsprechend der Norm ISO 7225:2005 „Precautionary labels for gas cylinders“ 
(Warnaufkleber für Gasflaschen) verkleinert sind (ist), um auf dem nicht 
zylindrischen Teil solcher Flaschen (Flaschenhals) angebracht werden zu 

können.“. 

Der zweite Absatz erhält folgenden Wortlaut: 

„Ungeachtet der Vorschriften des Absatzes 5.2.2.1.6 dürfen sich die 
Gefahrzettel und das Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe (siehe Absatz 
5.2.1.8.3) bis zu dem in der Norm ISO 7225:2005 vorgesehenen Ausmaß 
überlappen. Jedoch müssen der Gefahrzettel für die Hauptgefahr und die 
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Ziffern aller Gefahrzettel vollständig sichtbar und die Symbole erkennbar 

bleiben.“. 

5.2.2.2.2 Die Abbildungen zu Nr. 4.3 durch folgende Abbildungen ersetzen: 

 

Kapitel 5.3 

Abschnitt 5.3.1 

5.3.1.7.2 In der Beschreibung unter der Darstellung des Großzettels (Placard) nach 

Muster 7D streichen: „, sofern vorgeschrieben,“ und „(siehe Absatz 5.3.2.1.2)“. 

5.3.1.7.3 Am Ende folgenden Satz hinzufügen: „Wenn diese Gefahrzettel außerhalb des 
Tragwagens oder Trägerfahrzeuges nicht sichtbar sind, müssen Großzettel 
(Placards) nach Absatz 5.3.1.7.1 auch an beiden Längsseiten des Wagens oder 

an beiden Längsseiten und hinten am Fahrzeug angebracht werden.“. 

Abschnitt 5.3.2 

5.3.2.1.1 Folgenden Satz hinzufügen: "Wenn während der Beförderung gefährlicher 
Güter ein Anhänger mit gefährlichen Gütern von seinem Zugfahrzeug getrennt 
wird, muss an der Heckseite des Anhängers eine orangefarbene Tafel 

angebracht bleiben.“. 

5.3.2.3.2  [Die Änderung betrifft nicht die deutsche Fassung.] 

Kapitel 5.4 

Abschnitt 5.4.1 

 5.4.1.1.2 Buchstabe c wird um folgenden Satz ergänzt: „Bei Stoffen, die in Tabelle C 
nicht namentlich genannt sind (einer Gattungseintragung oder einer N.A.G-
Eintragung zugeordnet sind und für die das Entscheidungsdiagramm im 
Unterabschnitt 3.2.3.3 anzuwenden ist), sind nur die zutreffenden gefährlichen 

Eigenschaften des Stoffes anzugeben.“. 

5.4.1.1.5  erhält folgenden Wortlaut: 

„5.4.1.1.5 Sondervorschriften für Bergungsverpackungen und Bergungsdruckgefäße 

Wenn gefährliche Güter in einer Bergungsverpackung oder in einem 
Bergungsdruckgefäß befördert werden, ist im Beförderungspapier nach der 
Beschreibung der Güter der Ausdruck „BERGUNGSVERPACKUNG“ oder 

„BERGUNGSDRUCKGEFÄSS“ hinzuzufügen.“. 
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5.4.1.1.18 Im ersten Unterabsatz nach „„UMWELTGEFÄHRDEND““ einfügen: „oder 

„MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFÄHRDEND““. 

Im zweiten Unterabsatz streichen: „anstelle der Angabe 

„UMWELTGEFÄHRDEND““. 

Abschnitt 5.4.2 

5.4.2 In der Fußnote 8) erhält der Unterabschnitt 5.4.2.3 des IMDG-Codes am Anfang 

folgenden Wortlaut: 

„Wenn das Container-/Fahrzeugpackzertifikat dem Beförderer …“. 

In der Fußnote 8) erhält der Unterabschnitt 5.4.2.4 des IMDG-Codes am Anfang 
folgenden Wortlaut: 

„Wenn das Container-/Fahrzeugpackzertifikat dem Beförderer …“. 

Abschnitt 5.4.3 

5.4.3.4 Ersetze „Mitglieder der Fahrzeugbesatzung“ durch „Mitglieder der Besatzung“. 

Kapitel 5.5 

Nach Abschnitt 5.5.2 

5.5 Folgenden neuen Abschnitt 5.5.3 hinzufügen: 

„5.5.3 Sondervorschriften für Versandstücke, Fahrzeuge, Wagen und Container mit 
Stoffen, die bei der Verwendung zu Kühl- oder Konditionierungszwecken eine 
Erstickungsgefahr darstellen können (wie Trockeneis (UN 1845), Stickstoff, 
tiefgekühlt, flüssig (UN 1977) oder Argon, tiefgekühlt, flüssig (UN 1951)) 

5.5.3.1 Anwendungsbereich 

5.5.3.1.1 Dieser Abschnitt ist nicht anwendbar für zu Kühl- oder 
Konditionierungszwecken einsetzbare Stoffe, wenn sie als Sendung 
gefährlicher Güter befördert werden. Bei der Beförderung als Sendung müssen 
diese Stoffe unter der entsprechenden Eintragung des Kapitels 3.2 Tabelle A in 
Übereinstimmung mit den damit verbundenen Beförderungsbedingungen 

befördert werden. 

5.5.3.1.2 Dieser Abschnitt gilt nicht für Gase in Kühlkreisläufen. 

5.5.3.1.3 Gefährliche Güter, die während der Beförderung zur Kühlung oder 
Konditionierung von Tanks oder MEGC verwendet werden, unterliegen nicht 

den Vorschriften dieses Abschnitts. 

5.5.3.2 Allgemeine Vorschriften 
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5.5.3.2.1 Fahrzeuge, Wagen und Container mit Stoffen, die zu Kühl- oder 
Konditionierungszwecken (ausgenommen zur Begasung) während der 
Beförderung verwendet werden, unterliegen neben den Vorschriften dieses 
Abschnitts keinen weiteren Vorschriften des ADN. 

5.5.3.2.2 Wenn gefährliche Güter in gekühlte oder konditionierte Fahrzeuge, Wagen und 
Container verladen werden, gelten neben den Vorschriften dieses Abschnitts 

alle für diese gefährlichen Güter anwendbaren Vorschriften des ADN. 

5.5.3.2.3 (bleibt offen) 

5.5.3.2.4 Die mit der Handhabung oder Beförderung von gekühlten oder konditionierten 
Fahrzeugen, Wagen und Containern befassten Personen müssen entsprechend 

ihren Pflichten unterwiesen sein. 

5.5.3.3 Versandstücke, die ein Kühl- oder Konditionierungsmittel enthalten 

5.5.3.3.1 Verpackte gefährliche Güter, für die eine Kühlung oder Konditionierung 
erforderlich ist und denen die Verpackungsanweisung P 203, P 620, P 650, 
P 800, P 901 oder P 904 des Unterabschnitts 4.1.4.1 ADR zugeordnet ist, 
müssen den entsprechenden Vorschriften der jeweiligen 

Verpackungsanweisung entsprechen. 

5.5.3.3.2 Bei verpackten gefährlichen Gütern, für die eine Kühlung oder Konditionierung 
erforderlich ist und denen eine andere Verpackungsanweisung zugeordnet ist, 
müssen die Versandstücke in der Lage sein, sehr geringen Temperaturen 
standzuhalten, und dürfen durch das Kühl- oder Konditionierungsmittel nicht 
beeinträchtigt oder bedeutsam geschwächt werden. Die Versandstücke 
müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass eine Gasentlastung zur 
Verhinderung eines Druckaufbaus, der zu einem Bersten der Verpackung 
führen könnte, ermöglicht wird. Die gefährlichen Güter müssen so verpackt 
sein, dass nach der Dissipation des Kühl- oder Konditionierungsmittels 

Bewegungen verhindert werden. 

5.5.3.3.3 Versandstücke, die ein Kühl- oder Konditionierungsmittel enthalten, müssen in 

gut belüfteten Fahrzeugen, Wagen und Containern befördert werden. 

5.5.3.4 Kennzeichnung von Versandstücken, die ein Kühl- oder 

Konditionierungsmittel enthalten 

5.5.3.4.1 Versandstücke, die gefährliche Güter für die Kühlung oder Konditionierung 
enthalten, müssen mit der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebenen 
Benennung dieser gefährlichen Güter, gefolgt von dem Ausdruck „ALS 
KÜHLMITTEL“ bzw. „ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL“, gekennzeichnet sein; 
diese Angaben sind in einer amtlichen Sprache des Ursprungslandes 
abzufassen und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch 
ist, außerdem in Deutsch, Englisch oder Französisch, sofern nicht 
Vereinbarungen zwischen den von der Beförderung berührten Staaten etwas 

anderes vorschreiben. 
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5.5.3.4.2 Die Kennzeichnungen müssen dauerhaft und lesbar sein und an einer Stelle 
und in einer in Bezug auf das Versandstück verhältnismäßigen Größe 

angebracht sein, dass sie leicht sichtbar sind. 

5.5.3.5 Fahrzeuge, Wagen und Container, die unverpacktes Trockeneis enthalten 

5.5.3.5.1 Wenn Trockeneis in unverpackter Form verwendet wird, darf es nicht in 
direkten Kontakt mit dem Metallaufbau des Fahrzeugs, Wagens oder 
Containers gelangen, um eine Versprödung des Metalls zu verhindern. Um eine 
ausreichende Isolierung zwischen dem Trockeneis und dem Fahrzeug, Wagen 
oder Container sicherzustellen, muss ein Abstand von mindestens 30 mm 
eingehalten werden (z.B. durch Verwendung von Werkstoffen mit geringer 

Wärmeleitfähigkeit, wie Holzbohlen, Paletten usw.). 

5.5.3.5.2 Wenn Trockeneis um Versandstücke angeordnet wird, müssen Maßnahmen 
ergriffen werden, um sicherzustellen, dass nach der Dissipation des Trocken-
eises die Versandstücke während der Beförderung in ihrer ursprünglichen Lage 
verbleiben. 

5.5.3.6 Kennzeichnung der Fahrzeuge, Wagen und Container 

5.5.3.6.1 Fahrzeuge, Wagen und Container, die gefährliche Güter zur Kühlung oder 
Konditionierung enthalten, müssen an jedem Zugang an einer für Personen, 
welche das Fahrzeug, den Wagen oder Container öffnen oder betreten, leicht 
einsehbaren Stelle mit einem Warnkennzeichen gemäß Absatz 5.5.3.6.2 
versehen sein. Dieses Kennzeichen muss so lange auf dem Fahrzeug, Wagen 

oder Container verbleiben, bis folgende Vorschriften erfüllt sind: 

a) das Fahrzeug, der Wagen oder Container wurde belüftet, um schädliche 

Konzentrationen des Kühl- oder Konditionierungsmittels abzubauen, und 

b) die gekühlten oder konditionierten Güter wurden entladen. 

5.5.3.6.2 Das Warnkennzeichen muss rechteckig, mindestens 150 mm breit und 
mindestens 250 mm hoch sein. Das Warnkennzeichen muss folgende Angaben 

enthalten: 

a) den Ausdruck „WARNUNG“ in roten oder weißen Buchstaben mit einer 
Buchstabenhöhe von mindestens 25 mm in einer amtlichen Sprache des 
Ursprungslandes und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder 
Französisch ist, außerdem in Deutsch, Englisch oder Französisch, sofern 
nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beförderung berührten 

Staaten etwas anderes vorschreiben, und 

b) unter dem Symbol die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebene 
Benennung, gefolgt von dem Ausdruck „ALS KÜHLMITTEL“ bzw. „ALS 
KONDITIONIERUNGSMITTEL“, in schwarzen Buchstaben auf weißem Grund 
mit einer Buchstabenhöhe von mindestens 25 mm in einer amtlichen 
Sprache des Ursprungslandes und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, 
Englisch oder Französisch ist, außerdem in Deutsch, Englisch oder 
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Französisch, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der 

Beförderung berührten Staaten etwas anderes vorschreiben. 

Beispiel: „KOHLENDIOXID, FEST, ALS KÜHLMITTEL“. 

Das Kennzeichen ist nachstehend abgebildet. 
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* Die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebene Benennung, gefolgt von 
dem Ausdruck „ALS KÜHLMITTEL“ bzw. „ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL“, 

einfügen. 

5.5.3.7  Dokumentation 

5.5.3.7.1 Dokumente (wie ein Konnossement, Ladungsmanifest oder CMR/CIM/CMNI-
Frachtbrief) im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrzeugen, Wagen 
oder Containern, die gekühlt oder konditioniert und vor der Beförderung nicht 

vollständig belüftet wurden, müssen folgende Angaben enthalten: 

a) die UN-Nummer, der die Buchstaben „UN“ vorangestellt sind, und 

b) die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebene Benennung, gefolgt von 
dem Ausdruck „ALS KÜHLMITTEL“ bzw. „ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL“ 
in einer amtlichen Sprache des Ursprungslandes und, wenn diese Sprache 
nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, außerdem in Deutsch, 
Englisch oder Französisch, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von 

der Beförderung berührten Staaten etwas anderes vorschreiben. 
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Beispiel: „UN 1845 KOHLENDIOXID, FEST, ALS KÜHLMITTEL“. 

5.5.3.7.2 Das Beförderungspapier kann formlos sein, vorausgesetzt, es enthält die in 
Absatz 5.5.3.7.1 vorgeschriebenen Angaben. Diese Angaben müssen leicht 

erkennbar, lesbar und dauerhaft sein.“. 
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